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§12
Die Arbeitskräfterechnung ist so zu führen, daß insbeson

dere kontrollier- bzw. abstimmbar sind:
— die termingerechte und vollständige Abrechnung der Be

lege über Arbeitszeit bzw. Arbeitslohn,
— die Übereinstimmung der in den Belegen über Arbeits

zeit bzw. Arbeitslohn erfaßten tatsächlich geleisteten Ar
beitszeit und Ausfallzeit mit der Anwesenheitszeit je Ar
beitskraft,

— die Übereinstimmung der in den Aufbereitungsnachweisen 
über den Nettolohn bzw. die Nettovergütung erfaßten Ar
beitskräfte mit den im Betrieb tatsächlich tätigen Ar
beitskräften,

— die Übereinstimmung der Lohnsummen der Arbeitskräfte
rechnung mit den Lohnsummen der Finanzrechnung,

— die richtige Berechnung der Steuern und Beiträge zur So
zialversicherung.

§13

Kostenartenrechnung

(1) Die Kostenartenrechnung hat folgende Aufgaben zu lö
sen:

— sachliche Ordnung der Buchungen (systematische Buchun
gen) in Konten bzw. entsprechenden Aufbereitungsnach
weisen.

(3) Gleichartige ökonomische Vorgänge sind weitgehend pe
riodisch bis zu einem Monat zu sammeln (Sammelbuchun
gen).

(4) Die Führung der Konten hat auf der Grundlage des von 
der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik herausgege
benen Kontenrahmens* zu erfolgen.

(5) Zu Jahresbeginn sind alle aktiven und passiven Be
standskonten, auf die Bestände vorzutragen sind, ordnungs
gemäß zu eröffnen. Die Eröffnungsbuchungen sind auf einem 
besonderen Nachweis zu sammeln. Alle anderen Konten sind 
bei Bedarf einzurichten.

(6) Die sachliche Richtigkeit der auf den Konten nachge
wiesenen Bestände ist vor allem durch den Vergleich mit den 
durch Inventuren ermittelten tatsächlichen Beständen zu kon
trollieren. Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
der Inventuren hat nach den Grundsätzen gemäß Anlage 3 
zu erfolgen. Die formelle Richtigkeit der Buchungen auf den 
Konten ist grundsätzlich monatlich abzustimmen.

— sachliche und zeitliche Abgrenzung der Kosten,
— Erfassung und Nachweis der Kostenarten mindestens in 

der durch den Kontenrahmen festgelegten Gliederung,
— Ermittlung der für die Preisbildung erforderlichen Aus

gangsdaten.
(2) Kosten (außer aus zweckgebundenen Fonds zu finan

zierende) sind als Kostenarten in tatsächlicher Höhe unsal- 
diert auszuweisen. Aufwendungen, die nicht das laufende 
Abrechnungsjahr betreffen, sind als Kosten für künftige Ab
rechnungszeiträume abzugrenzen.

(3) Soweit Betriebe die notwendigen Angaben für Zwecke 
der Preisbildung nicht aus der Kostenartenrechnung ermit
teln können, haben sie die dazu notwendigen Voraussetzun
gen zu gewährleisten. Die notwendigen Voraussetzungen sind 
erfüllt, wenn für das jeweilige Erzeugnis bzw. die Leistung 
das Grundmaterial und der Grundlohn (Grundvergütung) 
erfaßt und nachgewiesen und die Gemeinkosten mit einem 
Zuschlagsatz auf Basis Grundlohn (Grundvergütung) zuge
rechnet werden.

(4) Soweit die Betriebe zum Zwecke der Kontrolle, zur 
Analyse und zur Vorbereitung von planmäßigen Preisände
rungen durch die zuständigen Preiskoordinierungsorgane auf
gefordert werden, Nachkalkulationen für Erzeugnisse und 
Leistungen aufzustellen, haben sie die hierfür erforderlichen 
Aufzeichnungen zu führen. Derartige Anforderungen sind auf 
besondere Fälle zu beschränken und den Betrieben so recht
zeitig bekanntzugeben, daß sie ab Jahresbeginn diese zusätz
lichen Aufzeichnungen in ihrer Rechnungsführung vorneh
men können.

Finanzrechnung

§14

In der Finanzrechnung sind die materiellen und finanziel
len Mittel nach ihrer Zusammensetzung, nach ihren Quellen, 
ihrer Zweckbestimmung und ihren Veränderungen in Auf
bereitungsnachweisen sowie das Ergebnis der wirtschaftlichen 
Tätigkeit in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech
nung vollständig und beurkundet im Wertausdruck zu erfas
sen.

§ 15

(1) In Konten und Journalen sind Zahlenangaben einzeln 
oder zusammengefaßt über die Bestände, Fonds und Einlagen, 
ihre Veränderungen sowie die Entwicklung des Ergebnisses 
der wirtschaftlichen Tätigkeit nachzuweisen.

(2) Die Kontenführung umfaßt die
— zeitliche Ordnung der Buchungen (chronologische Buchun

gen) in einem oder mehreren, nach systematischen Ge
sichtspunkten getrennten Nachweisen,

(7) Sämtliche Konten sind nach Aufstellung der Jahres
bilanz, spätestens bis zum 30. April des dem Bilanzstichtag 
folgenden Jahres, unter dem Bilanzstichtag ordnungsgemäß 
abzuschließen, so daß unzulässige Nachbuchungen nicht mög
lich sind.

Bilanz, Gewinn und Verlust

§16

(1) Die Bilanz ist mindestens zum 31. Dezember eines jeden 
Jahres sowie bei Bildung und Auflösung des Betriebes auf
zustellen.

(2) Die Positionen der Aktiva und Passiva sind brutto nach
zuweisen; eine Saldierung ist nicht zulässig.

(3) Die Leiter der zuständigen staatlichen und wirtschafts
leitenden Organe können die Aufstellung von Bilanzen auch 
zu anderen Zeipunkten anweisen.

(4) Zur Wahrung der Bilanzkontinuität sind die Bestände 
der Schlußbilanz unverändert auf das folgende Jahr vorzu
tragen.

(5) Die Bilanz ist vom Leiter des Betriebes zu unterzeich
nen.

§17

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist mindestens zum 
31. Dezember eines jeden Jahres sowie bei Auflösung eines 
Betriebes aufzustellen.

(2) In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Kosten 
unter Berücksichtigung der Bestandsänderungen an unfertigen 
und fertigen Erzeugnissen und Leistungen den Erlösen ge
genüberzustellen und der Gewinn bzw. der Verlust zu ermit
teln.

(3) Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind 
brutto nachzuweisen; eine Saldierung ist nicht zulässig.

§18

(1) Für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
sind die von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
festgelegten Gliederungen verbindlich.

(2) Durch Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten in der Bilanz 
bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung sind in alter 
Rechnung zu berichtigen, soweit der Rat des Bezirkes bzw. 
der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, keine anderen Auf
lagen dazu erteilt.

* Zur Zeit gilt der Kontenrahmen gemäß Anordnung vom 19. No
vember 1970 (GBl. II Nr. 91 S. 639).


